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Betreff 
 
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger; 
Zustimmung zur Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt bei dem Kostenträger 06-01-01 (Förderung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen) auf dem Sachkonto 531834 Mittel in Höhe von 800.000,00 € überplan-
mäßig bereit zu stellen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Das Betreuungsangebot für das Kita-Jahr 2013/2014 hat sich anders gestaltet als bei der 
Haushaltsplanung im Jahr 2011 angenommen. Es beinhaltet eine zusätzliche Einrichtung 
und insgesamt mehr Plätze, insbesondere mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren. Auf-
grund vertraglicher Vereinbarungen in 2012 bzw. 2013 sind darüber hinaus zusätzliche Mie-
ten und die Übernahme der Trägereigenanteile von zwei Einrichtungen zu zahlen.  
 
Der hierdurch entstandene Mehrbedarf in Höhe von 800.000,00 € kann durch entsprechen-
de Mehrerträge und -einzahlungen bei den Landeszuschüssen (Kostenträger 06-01-01, 
Sachkonto 414100) gedeckt werden, welche bis zum Jahresende erwartet werden. 
 
Die Mehraufwendungen sind erheblich, so dass die vorherige Zustimmung des Rates erfor-
derlich ist.  
 
 
 
 
 
<Name des Unterzeichnenden> 
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand beziffert sich auf 8.734.000,00 €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits 7.934.000,00 € veranschlagt; insgesamt sind 
8.734.000,00 € bereit zu stellen. Davon entfallen 8.734.000,00 € auf das laufende Haus-
haltsjahr. 
 
 
 
 


